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|. Allgemeine Bestimmungen
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§1
Art der Prifung, Abhaltung

Die deutsche Reifepriifung im Audand ist die Abschlusspriifung an Deutschen Audand-
schulen, die in der gymnasiden Oberstufe Unterricht im Klassenverband auf der
Grundlage der vom Bund-Lander-Ausschuss fur schulische Arbeit im Audand
festgel egten Richtlinien eingerichtet haben.

Eine Schule wird auf Antrag zur erstmaligen Abhaltung der Prifung auf Empfehlung des
Bund-Lander-Ausschusses durch Beschluss der Kultusministerkonferenz, bei wie-
derholten Antrégen durch den Léander-Vorsitzenden des Bund-Lander-Ausschusses
erméachtigt.

Mit der Anerkennung durch die Kultusministerkonferenz erhdt die Schule das Recht zur
regelméssigen Abhaltung der Prifung.

§2
Zeit und Gliederung der Prifung

Die Reifepriifung an Deutschen Auslandsschulen findet jewells zum Ende der obersten
Jahrgangsstufe statt.

Sie besteht aus der schriftlichen und der mindlichen Priifung sowie gegebenenfalls einer
besonderen Lernleistung.
§3

Bewertungsnoten und Punktsystem

Fur die in der Oberstufe einschlieldich der Reifepriifung erbrachten Leistungen gelten
folgende Bewertungsnoten:

sehr gut (1) - wenndie Leistung den Anforderungen in besonderem
Mal3e entspricht;

gut (20 - wenndielestung den Anforderungen voll entspricht;

befriedigend (3) - wenndieLeistungim algemeinen den Anforderungen
entspricht;

ausreichend (4 - wenn die Leistung zwar Mangel aufweist, aber im

ganzen den Anforderungen noch entspricht;
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mangel haft (5) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen lasst, dass die notwendigen
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mangel in
absehbarer Zeit behoben werden konnten;

ungeniigend (6) - wenndieLeistung den Anforderungen nicht entspricht
und selbst die Grundkenntnisse so lickenhaft sind,
dass die Mangel in absehbarer Zeit nicht behoben
werden konnten.

Fur die Umsetzung der Bewertungsnoten in ein Punktsystem gilt folgender Schitissel:
Note 1 entspricht 15/14/13 Punkten je nach Notentendenz
Note 2 entspricht 12/11/10 Punkten je nach Notentendenz

Note 3 entspricht 9/8/7 Punkten je nach Notentendenz
Note 4 entspricht 6/5/4 Punkten je nach Notentendenz
Note 5 entspricht 3/2/1 Punkten je nach Notentendenz
Note 6 entspricht O Punkten.

§4

Nachweis des erfolgreichen Besuchsder
gymnasialen Ober stufeund der allgemeinen Hochschulreife
(Gesamtqualifikation)

Die Gesamtqualifikation, aufgrund derer die algemeine Hochschulreife zuerkannt wird,
ergibt sich aus den Leistungen in drei Bereichen der Qudiifikationsphase; sie besteht aus

- de Telquadlifikation der Unterrichtdeistungen in den drei schriftlichen Prifungs-
fachern in den ersten drel Halbjahren: Bereich A (8 7 11. (2));

- der Tellqudifikation der Unterrichtslei stungen in den weiteren Qualifikationsfachern:
BereichB (8 7 11. (2));

- der Teilquaifikation im Prifungsbereich: Bereich C (8§ 7 II. (3)) und ggf. einer
besonderen Lernleistung (8 37).

Als Gesamtqualifikation sind maximal 900 Punkte erreichbar, und zwar 270 Punkte im
Bereich A, 330 Punkte im Bereich B und 300 Punkte im Bereich C.

Die algemeine Hochschulreife wird zuerkannt, wenn mindestens 300 Punkte erzielt
worden sind, und zwar in den drei Bereichen der Teilqualifikationen jeweils mindestens
ein Drittel der jewells erreichbaren Punkte. Ein Ausgleich zwischen den drei Bereichen ist
nicht moglich.
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85
Qualifikationsfacher

Die Gesamtqualifikation umfasst fir den Prufling in der Regel zehn Fécher:

a)

b)
c)

aus den drel Aufgabenfeldern - sprachlich-literarisch-kinstlerisches Aufgabenfeld (1),
gesdlIschaftswissenschaftliches  Aufgabenfeld  (I1), mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technisches Aufgabenfeld (111) -:

- Deutsch;

- Mathematik;

- zusammen vier Facher der Fachbereiche Fremdsprachen (ggf. einschliefdlich
Landessprache) und Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie), wobei
beide Fachbereiche mit mindestens je einem Fach beriicksichtigt sein missen;

- Geschichte;

- enkinstlerisches Fach (Bildende Kunst, Musik);

Religiondehre bzw. Ethik/Philosophie;
Sport.

Die Qualifikationsfacher sind in den vier Halbjahren der Qualifikationsphase fur den
Prufling verpflichtend.

Wenn Religiondehre/Ethik/Philosophie an der Schule nicht unterrichtet werden kann,
umfasst die Gesamtqualifikation neun Facher.

Die Zahl der Qudifikationsfacher erhoht sich bzw. kann hoéher sein, wenn die
Unterrichtsordnung der Schule weitere Facher - as Pflichtfach bzw. as Wahifach -
enthdlt, und zwar:

ein weiteres Fach in den Fachbereichen Fremdsprachen/Naturwissenschaften;

ein weiteres Fach aus dem gesell schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld (Erdkunde,
Sozialkunde/Politik, Religiond ehre/Ethik/Philosophie);

Informatik.

Ein mit weniger as zwei Wochenstunden erteiltes Fach kann nicht Qualifikationsfach
sein.

§6
Prifungsfacher

(1) Deutschsprachige Audandsschule

a) Deutsch liegt as schriftliches Priifungsfach fest (1. Prifungsfach).

b) Das 2. und das 3. schriftliche Priifungsfach benennt der Prifling bei der Meldung zur

Prifung, und zwar zwei der folgenden Facher:

- Mathematik;

- ene Fremdsprache, die bis zur Refeprifung in mindestens sechs aufeinander
folgenden Jahrgangsstufen und in den beiden letzten Jahrgangsstufen mit jeweils
mindestens vier Wochenstunden unterrichtet worden ist;
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- en naurwissenschaftliches Fach (Physik, Chemie, Biologie), das bis zur
Reifeprifung in mindestens vier aufeinander folgenden Jahrgangsstufen und in den
beiden letzten Jahrgangsstufen mit jeweils mindestens drel Wochenstunden unter-
richtet worden ist;

- en gesellschaftswissenschaftliches Fach (Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde/-
Politik), das bis zur Reifeprifung in mindestens vier aufeinander folgenden
Jahrgangsstufen und in den beiden letzten Jahrgangsstufen mit jeweils mindestens
drei Wochenstunden unterrichtet worden ist.

c) Das verbindliche mundliche Prifungsfach (4. Prifungsfach) benennt der Prifling bei
der Meldung zur Prifung aus seinen Qualifikationsfachern, die nicht zu seinen schrift-
lichen Prifungsfachern gehéren (vgl. d) und Abs. (3)).

d) Dievier Prifungsfacher miissen die drel Aufgabenfelder (8 5 (1) a)) abdecken.

Bikulturelle Begegnungsschule

a) Deutsch liegt a's schriftliches Prifungsfach fest (1. Prifungsfach).

b) Das 2. und das 3. schriftliche Priifungsfach benennt der Prifling bei der Meldung zur

Prifung, und zwar zwei der folgenden Facher:

- Mathematik;

- ene Fremdsprache - einschliefdlich Landessprache -, die bis zur Reifeprifung in
mindestens sechs aufeinander folgenden Jahrgangsstufen und in den beiden letzten
Jahrgangsstufen mit jeweils mindestens vier Wochenstunden unterrichtet worden
ist;

- en naurwissenschaftliches Fach (Physik, Chemie, Biologie), das bis zur
Reifeprifung in mindestens vier aufeinander folgenden Jahrgangsstufen und in den
beiden letzten Jahrgangsstufen mit jeweils mindestens drel Wochenstunden
unterrichtet worden it.

c) Das verbindliche mundliche Prifungsfach (4. Prifungsfach) benennt der Prifling
bei der Meldung zur Prifung aus seinen Qualifikationsfachern, die nicht zu seinen
schriftlichen Prifungsfachern gehdren (vgl. d) und Abs. (3)).

d) Wenn die Landessprache zum Pflichtunterricht des Schillers gehort, muss sie eines
der vier Fécher der Reifeprifung sein.

Die Benennung eines der Facher Religiondehre/Ethik/Philosophie, Informatik, Bildende
Kunst, Musik und Sport as 4. Prifungsfach setzt voraus, dass der Bund-Léander-
Ausschuss der Schule die Genehmigung zur Abhaltung von Prifungen in dem Fach ertellt
hat.

Fur Schuler, die nach einem Schulwechsel in die Schule neu eintreten, gilt grundsétzlich,
dass sie sich an die Unterrichtsordnung der Schule anzupassen haben.

Soweit aufgrund ihrer bisherigen schulischen Laufbahn Sonderregelungen, die von der
Unterrichtsordnung der Schule abweichen, erforderlich sind, setzt die Genehmigung durch
den Léander-Vorsitzenden des Bund-Lander-Ausschusses (Sekretariat der Kultus
ministerkonferenz, Bonn) voraus, dass auch in diesen Féllen in der Gesamtqualifikation
und in der Reifeprifung die in dieser Ordnung genannten Forderungen grundsétzlich
erfullt werden.

Ein begriindeter Antrag ist sogleich nach der Aufnahme des Schillers zu stellen.
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(5) Wenn ein aufgrund einer Sonderregel ung genehmigtes auf3erplanméliges Pflichtfach nicht
zu den Féchern der Reifeprifung des Priflings gehdrt, darf in der Oberstufe kein Halbjahr

mit

0 Punkten abgeschlossen werden und muss zumindest die im letzten Halbjahr

erbrachte Leistung fUr die Qualifikation angerechnet werden.

|. Facher

87
Quialifikationsnachweise

(1) Im ganzen missen in den Bereichen A, B, C (vgl. 8 4 (1)) in folgenden Fachern Halb-

jahr

edestungen in folgender Anzahl fir die Qualifikation angerechnet werden:

Deutsch: vier;
Mathematik: vier,;
Fremdsprachen und Naturwissenschaften:

in beiden Fachberei chen zusammen mind. vierzehn,
dabei in jedem dieser beiden Fachbereiche mind. vier;

gesell schaftswissenschaftliches Aufgabenfel d: mind. vier,
dabei in Geschichte mind. zwei;

kUnstlerisches Fach: mind. drel.

(2) Ausdem Sportunterricht konnen bis zu drei Halbjahred eistungen angerechnet werden.

II. Bereiche der Teilqualifikationen

(1) BereichA:

a)

b)
c)

In diesem Bereich werden die Punkte, die in den drel schriftlichen Prifungsféachern in
den ersten drel Halbjahren der Qualifikationsphase erreicht worden sind, mit doppelter
Wertung fur die Qualifikation angerechnet.

Fur die in diesem Bereich maximal erreichbare Punktzahl ergibt sich also: 9 x 15 x 2
= 270.

Mindestens 90 Punkte miissen erreicht werden.
Keines der neun Halbjahre darf mit O Punkten abgeschlossen sein.

In mindestens sechs der neun Halbjahre missen wenigstens 5 Punkte der einfachen
Wertung erreicht sein.

(Das letzte Halbjahr der Qudifikationsphase in den Prifungsfachern wird im Bereich C
angerechnet).

(2) BereichB:

a)

In diesem Bereich werden aus dem Unterricht wahrend der Qualifikationsphase in den
Qualifikationsféchern, die nicht zu den schriftlichen Prifungsfachern des Priflings
gehdren, 22 Habjahredeistungen mit einfacher Wertung fir die Qualifikation
angerechnet.
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Fur diein diesem Bereich maximal erreichbare Punktzahl ergibt sich also:
22 x 15x 1 =330.

Mindestens 110 Punkte miissen erreicht werden.

b) Zu den anzurechnenden 22 Halbjahren gehdren die Unterrichtdeistungen im 4.
mUndlichen Prifungsfach in den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase.
Keines dieser drei Halbjahre darf mit O Punkten abgeschlossen sein.

(Das letzte Halbjahr der Qudiifikationsphase in den Prifungsféachern wird im Bereich
C angerechnet).

c) In mindestens 16 der anzurechnenden 22 Halbjahre missen wenigstens 5 Punkte der
einfachen Wertung erreicht sein.

d) Von den 22 Habjahredeistungen, die in die Qualifikation eingebracht werden,
kdnnen bis zu 5 Halbjahred eistungen einem Fach angehdren.

e) Ein mit 0 Punkten abgeschlossenes Halbjahr kann nicht angerechnet werden.

f) Fir ene 2. Fremdsprache gem. Richtlinien 6.1.4. gilt: Kein Habjahr in der
Qualifikationsphase darf mit 0 Punkten abgeschlossen werden. In dieser Fremd-
sprache muss eines der beiden letzten Habjahre der Qualifikationsphase in die
Gesamtqualifikation eingebracht werden.

Bereich C:

a) In diesem Bereich werden in jedem der vier Prifungsfacher die Leistungen in dem
letzten Halbjahr der Qualifikationsphase mit einfacher Wertung und das Ergebnis der
Reifeprifung mit vierfacher Wertung fur die Qualifikation angerechnet, wenn keine
besondere Lernleistung eingebracht wird.

Fur die in diesem Bereich maximal erreichbare Punktzahl ergibt sich ohne besondere
Lernleistung: (4 x 15x 1) + (4 x 15 x 4) = 300.
Mindestens 100 Punkte miissen erreicht werden.

b) In keinem der vier Prifungsfacher darf das letzte Halbjahr mit O Punkten abge-
schlossen sain.

c) Wird in einem schriftlich gepriften Fach auch mindlich geprift, wird das Pri-
fungsergebnis aus dem schriftlichen und dem mundlichen Teil nach der Tabelle in
ermittelt.

d) Inder Reifeprifung sind im Fall der Einbringung einer besonderen Lernleistung (8 37)
in den vier obligatorischen Prifungsfachern maximal jewells 60 Punkte erreichbar.
Dabei sind die Leistungen in diesen Fachern im letzten Schulhalbjahr jeweils einfach,
die in der Reifeprifung erbrachten Leistungen jeweils dreifach zu werten. In der
besonderen Lernleistung sind maximal 60 Punkte (15 x 4) erreichbar.

€) Ohne besondere Lernleistung muss die Punktesumme (4. Halbjahresergebnis und

Prifungsergebnis) in zwei Prifungsfachern wenigstens jeweils 25 Punkte betragen.
Mit einer besonderen Lernleistung muss die Punktesumme (4 Halbjahresergebnis und
Prafungsfach) in zwel Prifungsfachern wenigstens jeweils 20 Punkte betragen.
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§8
Verfahren bel Tauschungen und anderen Unregelmafiigkeiten

Wer sich bel der schriftlichen Prifung einer Tauschung, eines Tauschungsversuchs
oder einer Beihilfe dazu schuldig macht, wird von der weiteren Teilnahme an der
Reifeprifung ausgeschlossen.

Die Reifeprifung ist dann a's "nicht bestanden™ zu erklaren.

Wenn Tauschungshandlungen erst nach Aushéndigung des Prifungszeugnisses
festgestellt werden, kann die Reifeprifung als "nicht bestanden” und das Zeugnis fir
ungultig erklart werden.

Wer sich einer Tauschung, eines Tauschungsversuchs oder einer Belhilfe dazu im
Wiederholungsfall schuldig macht, wird von der Reifeprifung endgiltig ausge-
schlossen und muss die gymnasiale Oberstufe verlassen.

Der Schulleiter weist die Schiler vor Beginn der schriftlichen Prifung auf diese Be-
stimmungen hin.

Wenn eine Tauschungshandlung oder eine andere Unregelmélligkeit festgestellt
worden ist, trifft der Schulleiter die erforderlichen Mal3nahmen.

Wenn die Art des Falles ausnahmsweise eine mildere Beurteilung zul&sst, genehmigt
der Schulleiter im Benehmen mit dem Fachlehrer und den Lehrern, die der
Prifungskommission angehdren, die Bearbeitung neuer Aufgaben.

Die Anwendung dieser Bestimmung setzt die Zustimmung des Beauftragten der
Kultusministerkonferenz voraus.

(2) Bei Tauschung, Tauschungsversuch oder Beihilfe dazu wahrend der mundlichen Prifung
werden diein Abs. (1) genannten Bestimmungen entsprechend angewendet.

(3) Wenn en Prifling in einer Einzelprifung die Leistung verweigert oder sich auf andere
Weise der Lestungsermittiung entzieht, wird stait einer Note der Vermerk "nicht
feststellbar" gegeben. Dieser Vermerk entspricht einer Bewertung mit O Punkten.

Ebenso ist zu verfahren, wenn ein Prifling aus selbst zu vertretenden Grinden eine
Einzelprifung versaumt.

(4) Vewegert oder versaumt ein Prifling aus selbst zu vertretenden Griinden mehr als eine
Einzelprifung, ist die Reifeprifung als "nicht bestanden” zu erkléren.

I1. Priifungsausschiisse

§9
Prifungskommission

(1) Der Prifungskommission in einer Reifeprifung gehdren jeweils an:

a)
b)
c)
d)

der Beauftragte der Kultusministerkonferenz as Prifungdeiter,

der deutsche Schulleiter oder in begriindeten Fallen der Vertreter,

der Klassenlehrer und ggf. der Oberstufenkoordinator,

der fUr den Schulort zustandige diplomatische bzw. berufskonsularische Vertreter der
Bundesrepublik Deutschland,
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€) en Mitglied des Schulvereinsvorstandes.
Ist ein Kommissionsmitglied der Schule verhindert, regelt der Schulleiter die Vertretung.

Der Beauftragte der Kultusministerkonferenz wird von dem Prasidenten der Kultusmi-
nisterkonferenz im Einvernehmen mit dem Auswartigen Amt ernannt. Er ist ein Mitglied
des Bund-Lander-Ausschusses fir schulische Arbeit im Ausland.

Der Prifungdeiter muss die Lehrbeféhigung fir die gymnasiale Oberstufe besitzen.

Der Beauftragte der Kultusministerkonferenz ist dafir verantwortlich, dass die
Reifeprifung ordnungsgemald durchgefiihrt wird. Zu seinen Aufgaben gehort es, unter
Einbeziehung der unterschiedlichen ausandschulspezifischen Gegebenheiten die Ver-
gleichbarkeit und die Angemessenheit der Mal3stabe fiir die Bewertung der Leistungen, die
fur die Gesamtqualifikation angerechnet werden, zu gewahrleisten.

Der Beauftragte der Kultusministerkonferenz wird bis zu seinem Eintreffen am Schulort
durch den Schulleiter in der Prifungskommission vertreten.

Der Beauftragte der Kultusministerkonferenz kann, nachdem er die schriftlichen
Prifungsarbeiten mit seinen Stellungnahmen und Entscheidungen an die Schule
zuriickgesandt hat, dem Schulleiter die Leitung der weiteren Priifung Ubertragen.

Die Kontinuitdt der Aufsicht durch die Kultusministerkonferenz muss gewahrleistet
bleiben.

§10
FachprGfungsausschiisse

Einem Fachprifungsausschuss gehéren an:
- der Vorsitzende,

- der Fachprifer,

- der Schriftfuhrer,

- nach Mdglichkeit ein Fachbeisitzer.

Vorsitzender der Fachprifungsausschiisse ist der Prifungdeiter.
Wenn Prifungen zeitlich parallel laufen missen, kann er den VVorsitz delegieren.

Fachprifer ist in der Regel jeweils der Fachlehrer, der den Prifling in der letzten Jahr-
gangsstufe unterrichtet hat.

Der Schulleiter bestellt jeweils den Schriftfihrer und den Fachbeisitzer.

Der Beauftragte der Kultusministerkonferenz ist berechtigt, Fachlehrer einer anderen
Deutschen Audandschule fir die Schriftfiihrung oder den Fachbeisitz zu bestellen.
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§11
Tellnehmer und Gaste bei mindlichen Prifungen

(1)) a An mindlichen Prifungen nehmen auf3er den Mitgliedern der Priifungskommission
und der Fachprifungsausschilsse auch die anderen aus der Bundesrepublik
Deutschland beurlaubten Lehrer der Schule tell.

b) Die nicht aus der Bundesrepublik Deutschland beurlaubten Lehrkréfte der Schule, die
nicht Mitglieder der Prifungskommission oder eines Fachprifungsausschusses sind,
konnen an mindlichen Prifungen teilnehmen.

(20 a DieMitglieder des Schulvereinsvorstandes haben das Recht, as Gaste an mindlichen
Prifungen teilzunehmen.

b) Uber die Teilnahme anderer Gaste an mundlichen Prifungen entscheidet der
Prifungdeiter.

c) Uber die Teilnahme von bis zu zwei Schiilern der vorletzten Jahrgangsstufe an einer
mundlichen Prifung entscheidet der Priifungdeiter. Voraussetzung fr die Teilnahme
ist das Einversténdnis des Priflings. Bel der Beratung Uber die Prifungdeistung ist
eine Anwesenheit von Gasten und Schilern nicht zuléssig.

§12
Pflicht zur Ver schwiegenheit
Die Mitglieder der Prifungskommission und der Fachprifungsausschiisse sowie die anderen

Teillnehmer an mindlichen Prifungen sind zur Verschwiegenheit Uber ale Prifungsvorgange
verpflichtet.

I11. Vorbereitung der Reifeprifung

§13
Unterrichtung Uber die Prifungsordnung

Vor Beginn der Oberstufe werden die Schiler und ihre Erziehungsberechtigten Uber die
Reifeprifungsordnung informiert.

Spétestens zu Beginn der obersten Jahrgangsstufe werden die Schiler nochmals Uber die
Bestimmungen der Priifungsordnung unterrichtet.

8§14
Anmeldung einer Prifung

Die Schule meldet die Prifung der obersten Jahrgangsstufe nach Schuljahresanfang auf dem

Dienstwege bel der Kultusministerkonferenz an. Die Anmeldung soll enthalten:

- die Angaben des ersten und des letzten Unterrichtstages und der Ferien im laufenden
Schuljahr sowie der unterrichtsfreien Tage im zweiten Schulhalbjahr,

- enen Vorschlag fur die Termine der schriftlichen Prifung (s. 8 23) und der mindlichen
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Prifung (s. 8 28),

- die Angabe der voraussichtlichen Zahl der Priflinge,

- die Mittellung, dass kein Mitglied der Prifungskommission oder eines Fachprifungaus-
schusses mit einem Prifling verwandt ist,

- enen Antrag auf Bestellung eines Prifungdeiters.

§15
Meldung zur Prifung

(1) Die Schiller melden sich im ersten Halbjahr der obersten Jahrgangsstufe zu dem von der
Schule festgelegten Termin durch Vorlage eines ausgefllten Formblatts geméal3
zur Refeprifung (Angabe der drei schriftlichen Prifungsfacher und des vierten
mundlichen Prifungsfaches).

(2) Der Meldung ist eine handgeschriebene Darlegung des Lebend aufes und Aushildungsganges
beizuf ligen.


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl4_rpo.pdf
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V. Zulassung zur Reifeprifung

@D

@)

3

(4)
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@)

©)
(4)

§16
Zulassung zur schriftlichen Prifung

Nach Abschluss des ersten Halbjahres der letzten Jahrgangsstufe wird die Teilqualifi-
kation der Schiller im Bereich A (8 7 1. (1)) festgestdllt . An dieser Konferenz,
die unter dem Vorsitz des Schulleiters stattfindet, nehmen zumindest der stellvertretende
Schulleiter, der Klassenlehrer und ggf. der Oberstufenkoordinator teil.

Wer die in 8 7 Il. (1)) genannten Bedingungen erfullt, wird zur schriftlichen Priifung
Zugel assen.
Andernfallsist festzustellen, dass die Zulassung nicht ausgesprochen werden kann.

Wer die Bedingungen fir die Teilqualifikation im Bereich B (§ 7 Il. (2)) auch unter
Einbeziehung optimaler Ergebnisse im zweiten Halbjahr der letzten Jahrgangsstufe nicht
mehr erfllen kann, wird zur schriftlichen Prifung ebenfalls nicht zugel assen.

Uber diese Konferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.

Die Ergebnisse der Konferenz werden den Schillern mitgeteilt.

Ist ein Schiler nicht zugelassen, unterrichtet der Schulleiter gegebenenfalls aul3erdem die
Erziehungsberechtigten unverziglich schriftlich.

§17
Zulassung zur mindlichen Prifung

Nach Abschluss des Unterrichts in der letzten Jahrgangsstufe wird kurz vor der
mundlichen Prifung in einer Konferenz in der Zusammensetzung geméal3 8 16 (1) die
Teilqualifikation der Schiiler im Bereich B (§ 7 1. (2)) festgestelIt

Wenn die in 8 7 Il. (2) genannten Bedingungen erfillt sind und in keinem der vier
Prifungsfécher das |etzte Halbjahr der letzten Jahrgangsstufe mit O Punkten abgeschlossen
ist, wird die Zulassung zur mundlichen Prifung ausgesprochen.

Andernfallsist festzustellen, dass die Zulassung nicht ausgesprochen werden kann.

Uber diese Konferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.

Die Ergebnisse der Konferenz werden den Schillern mitgeteilt.

Ist ein Schiler nicht zugelassen, unterrichtet der Schulleiter gegebenenfalls aul3erdem die
Erziehungsberechtigten unverziglich schriftlich.


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl5_rpo.pdf
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§18
Verfahren bel Nichtzulassung, Rucktritt oder Abbrechen
und erneuter Meldung zur Prifung

Wer zur schriftlichen Prifung nicht zugelassen wurde oder bis zum Beginn der
schriftlichen Prifung von der Prifung zurlcktritt, wiederholt das zweite Halbjahr der
vorletzten Jahrgangsstufe und das erste Halbjahr der letzten Jahrgangsstufe.

Wer zur mundlichen Prifung nicht zugelassen wurde oder die Prifung nach der
Konferenz gema?3 8 17 abbricht, wiederholt die beiden Halbjahre der letzten Jahr-
gangsstufe.

In diesen Féllen ist die Reifepriifung nicht bestanden.

Bei der erneuten Uberpriifung, ob die Voraussetzungen fur die Zulassung erfillt sind,
konnen aus den wiederholten Halbjahren nur die beim zweiten Durchgang erbrachten
Leistungen herangezogen werden.

Wer nach dreieinhalbjdhrigem Besuch der gymnasialen Oberstufe nicht zur schriftlichen
Prifung zugel assen wurde, muss die gymnasiale Oberstufe verlassen, well er innerhalb der
Hochstverweildauer von vier Jahren die Voraussetzungen fir die Ablegung der
Reifeprifung nicht erfullen kann. Uber Ausnahmen in besonders begriindeten Fallen
entscheidet der Lander-Vorsitzende des Bund-Lander-Ausschusses.

§19
Vorlage von Prifungsunterlagen

Unmittelbar nach der Konferenz gemal3 § 16 legt die Schule dem Prifungsleiter folgende
Unterlagen vor:

a) ein aphabetisches Verzeichnis der Priflinge nach dem in beigefligten
Muster;

b) gdf. it mitzuteilen, wie viele Schiler der letzten Jahrgangsstufe sich nicht zur
Prifung gemeldet haben und/oder wie viele Schiler nicht zur schriftlichen Prifung
Zugel assen wurden;

c) eine Ubersicht tber die schriftlichen und die mindlichen Prifungsfacher mit den
Angaben Uber die Zahl der Priflinge in jedem Fach;,

d) dievon den Schillern vorgel egten Berichte (8 15 (2));

€) en Gesamtgutachten Uber die Klassg,

f) falsvom Léander-Vorsitzenden des Bund-Lander-Ausschusses Sonderregel ungen fur
einzelne Schiler genehmigt wurden, ist eine Ablichtung des Genehmigungs-
schreibens beizuftigen,;

g) die Niederschrift Uber die Konferenz gemai3 § 16.

Der Prifungdeiter hat das Recht, weitere Unterlagen anzufordern.

Bel der Ankunft sind dem Prifungdeiter folgende Unterlagen zu Ubergeben:

a) die Niederschrift Uber die Konferenz gemal3 § 17;

b) diePrifungsbogen der Priflinge(Anlage 5) nach dem Stand zu diesem Zeitpunkt.
c) diePrifungsiibersicht (Anlage



http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl6_rpo.pdf
http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl5_rpo.pdf
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V. Durchfuhrung der Reifepr tifung

A. Schriftliche Priifung
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8§20
Anforderungen in der schriftlichen Prifung

Die Aufgaben sollen den Priflingen Gelegenheit geben, Wissen, Methodenkenntnisse,
selbsténdiges Denken, Urtellsfahigkeit und Darstellungsverméogen zu zeigen.

Sie durfen einer bereits gel0sten oder bearbeiteten Aufgabe nicht so nahestehen oder im
Unterricht so vorbereitet sein, dass ihre Bearbeitung keine selbsténdige Leistung erfordert.

Die Aufgaben miissen aus dem Unterricht der beiden obersten Jahrgangsstufen erwachsen
sein.

Unbeschadet einer prifungsdidaktisch erforderlichen Schwerpunktbildung dirfen sich die
von den Priiflingen zu bearbeitenden Aufgaben nicht auf die Sachgebiete eines Halbjahres
beschranken.

Die Aufgabenstellung muss so beschaffen sein, dass die Priflinge Féhigkeiten und
Kenntnissein alen drei Anforderungsbereichen nachweisen kénnen:

- Der Anforderungsbereich | umfasst die Wiedergabe von Wissen und Sachverhaten aus
einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang sowie die Beschreibung und
Verwendung gelernter und gelibter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem
wiederholenden Zusammenhang.

- Der Anforderungsbereich Il umfasst das selbstandige Erkléren, Bearbeiten und
Darstellen bekannter Sachverhalte und das selbstandige Anwenden und Ubertragen des
Gelernten auf vergleichbare neue Situationen und Sachverhalte.

- De Anforderungsbereich Il umfasst das planméllige Verarbeiten komplexer
Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstandigen Lésungen, Begriindungen, Folgerungen,
Deutungen und Wertungen zu gelangen.

Hinsichtlich der fachbezogenen Darstellung der Anforderungsbereiche wird auf die
jeweilige Fachvereinbarung der Kultusministerkonferenz Uber Einheitliche Prifungs-
anforderungen in der Abiturprifung verwiesen.

Die Anforderungsbereiche lassen sich nicht immer scharf voneinander trennen. Siesind in
ihrer wechselseitigen Abhangigkeit zu sehen; deshalb ergeben sich in der Praxis der
Aufgabenstellung Uberschneidungen zwischen den Anforderungsbereichen. Teilaufgaben
missen nicht jewells nur einem Anforderungsbereich zugeordnet werden. Vidfach kann
die geforderte Leistung jedoch Uberwiegend einem Anforderungsbereich zugeordnet
werden.
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Die Abfolge der Anforderungsbereiche in der Aufgabenstellung soll den Grundsatz der
zunehmenden Selbsténdigkeit der geforderten Prifungde stung berlicksichtigen. Dabei ist
der Grad der Selbstandigkeit der geforderten Prifungseistung abhdngig von den
Unterrichtsvoraussetzungen.

Der Schwerpunkt bei der Aufgabenstellung liegt im Anforderungsbereich [1. Daneben sind
die Anforderungsbereiche | und I11 zu beriicksichtigen, und zwar der Anforderungsbereich
| in héherem Mal3e als der Anforderungsbereich I11.

§21
Aufgaben fur die schriftliche Priifung

Fur die Aufgabenstellung in der schriftlichen Priifung gelten die fachspezifischen Hinweise in
den , Richtlinien fur die gymnasiale Oberstufe mit Unterricht im Klassenverband an deutschen
Auslandsschulen® in der jeweils glltigen Fassung.

@

)

©)

(4)

§22
Vorlage und Auswahl der Aufgabenvor schlagefir die schriftliche Prifung

Die Aufgabenvorschldgge macht der Fachlehrer der obersten Klasse unter
Beriicksichtigung der in den EPA des jeweiligen Faches ausgef iihrten Bestimmungen.

Bei allen Aufgabenvorschlégen sind die erlauternden Bemerkungen hinzuzufiigen, die den
Priflingen fur die Bearbeitung der Aufgaben gegeben, und die Hilfsmittel zu nennen, die
ihnen zur Verfiigung gestellt werden sollen.

Mit jedem Aufgabenvorschlag werden Angaben zur erwarteten Schilerleistung,
insbesondere zu ener ,guten® und ener ,ausreichenden”  Schilerleistung
(Erwartungshorizont) und die Bewertungskriterien vorgelegt; hierbei wird der Bezug zu
den drel Anforderungsbereichen hergestellt.

Zu den Angaben gehtren stichwortartige Aussagen Uber besondere unterrichtliche
Voraussetzungen.

Gleichzeitig ist anzugeben, mit welchem Gewicht die in 8 20 beschriebenen An-
forderungen und in welchem Verhdltnis zueinander Teilaufgaben bei der Bewertung der
Gesamtleistung berticksichtigt werden sollen.

Den Aufgabenvorschldgen sind aulRerdem hinzuzuf iigen:

a) die Erklérung des Fachlehrers, dass die Geheimhaltung gewdahrleistet it;

b) eine Ubersicht tber die Unterrichtsinhalte der beiden obersten Jahrgangsstufen, in den
Sprachen auch die Angabe der gelesenen Lektre;

c) in Deutsch, in den Fremdsprachen und in den Naturwissenschaften sowie ggf. (8 6 (1)
b)) in den Fachern des gesell schaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes eine Ubersicht
Uber die Themen der in den beiden obersten Jahrgangsstufen geschriebenen Arbeiten;
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d) ggf. die Fundstellen der den Aufgabenvorschldggen zugrunde gelegten Texte/Ma
teridien mit genauer Quellenangabe (sowie in den Fremdsprachen die Worterzahl der
Texte, Vokabehilfen, ggf. Verdnderungen und Kirzungen der Texte);

€) ggf. ein Antrag auf Verlangerung der Arbeitszeit gemald 8 24 (3) b) bzw. €).

Der Schulleiter Uberpriift die Aufgabenvorschlage auf Ubereinstimmung mit den in dieser
Ordnung enthaltenen Bestimmungen (88 20 - 22), verseht sie mit enem
Einverstandnisvermerk und sendet sie in einem versiegelten Umschlag rechtzeitig an den
Prifungdeiter. Den Vorschldgen muss fir jedes Prifungsfach ein nicht verschlossener und
entsprechend bezeichneter Umschlag beigefligt werden.

Der Prufungdeiter prift, ob die Aufgabenvorschlége geeignet sind, genehmigt die
geeigneten, wahlt die zur Bearbeitung bestimmten Aufgaben aus und sendet sie, fur jedes
Prifungsfach in versiegeltem Umschlag, an den Schulleiter zuriick.

Der Prifungdeiter kann die vorgeschlagenen Aufgaben éndern, neue Aufgaben anfordern
oder selbst andere Aufgaben stellen.

Der Umschlag mit den Aufgaben darf erst am Tage der jeweiligen schriftlichen Priifung in
Anwesenheit des Schulleiters gedffnet werden.

Wenn der Priifungdeiter einen Vorschlag éndert, wird dies auf dem Umschlag vermerkt.
In diesem Fall wird der Umschlag am Tage vor der betreffenden schriftlichen Prifung in
Anwesenheit des Schulleiters gedffnet.

Wenn in einem naturwissenschaftlichen Fach die Aufgabe auf experimenteller Grundlage
ausgewahlt worden ist, wird in Anwesenheit des Schulleiters der Umschlag (von dem
Prifungdeiter mit E gekennzeichnet) am Vortage gedffnet, wenn dies von der Schule
beantragt war und von dem Prifungdeiter genehmigt wurde.

Esist die Pflicht der Lehrkréfte, die die Aufgaben stellen, und des Schulleiters, dafir zu
sorgen, dass die Aufgaben fur die schriftliche Prifung den Priflingen erst bei Beginn der
einzelnen Arbeit bekannt werden. Jede Andeutung Uber die eingereichten Aufgaben ist
unzuléssig.

Die nicht ausgewahlten, aber genehmigten Vorschlage werden von dem Schulleiter bis
zum Abschluss der Prifung in Verwahrung genommen.

Wenn ein Prifling eine Prifung nicht antreten konnte oder unterbrechen musste, setzt der
Schulleiter einen neuen Termin fest.

Bel dieser Prifung werden die genehmigten, aber nicht ausgewahlten Aufgaben zur
Bearbeitung gegeben.

In Deutsch, ggf. in gesellschaftswissenschaftlichen Fachern und in Féchern, in denen die
nicht ausgewahlten Aufgaben nicht genehmigt wurden, werden zusétzliche Aufgaben in
der jeweils erforderlichen Anzahl von dem Fachlehrer erstellt und von dem Schulleiter
genehmigt.
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§23
Termin der schriftlichen Prifung

Den Termin der schriftlichen Prifung bestimmt der Schulleiter im Einvernehmen mit dem

Prifungdeiter.
§24
Verfahren bel der schriftlichen Prifung

(1) Spétestens am letzten Schultag vor der ersten schriftlichen Arbeit weist der Schulleiter die
Priiflinge auf die Folgen einer Tauschungshandlung (8 8) hin.

(2) Die Priflinge bearbeiten die Aufgaben unter standiger Aufsicht von Lehrkréften.

Ein Sitzplan der Priflinge ist anzufertigen.

(3) DieZeit fur die schriftlichen Prifungsarbeiten betragt:

a) im Fach Deutsch 5 Zeitstunden;

b) in den Fremdsprachen 4 Zeitstunden;
in der Landessprache auf Antrag biszu 5 Zeitstunden;

c) in den gesellschaftswissenschaftlichen Féchern 3 Zeitstunden;

d) im Fach Mathematik 4 Zeitstunden;

€) in den Naturwissenschaften 3 Zeitstunden.
Der Prifungdeiter kann in den Naturwissenschaften auf begriindeten Antrag die
Arbeitszeit erweitern, und zwar bis zu 30 Minuten, wenn es zur Auswertung der
Materialien, oder bis zu 60 Minuten, wenn es zur Durchfiihrung von Schiler-
experimenten erforderlich ist.

(4) Die Arbeitszeit beginnt unmittelbar, nachdem die Aufgaben vorgelegt worden sind oder
ein Lehrerversuch beendet worden ist.

In Fachern, in denen die Priflinge eine Aufgabe zur Bearbeitung auswahlen, beginnt die
Arbeitszeit 20 Minuten nach der VVorlage der Aufgaben.
Die Arbeitszeit darf nicht durch eine Pause unterbrochen werden.

(5) Fur die Arbeiten und Entwirfe darf nur Papier verwendet werden, das den Stempel der
Schule tréagt.

(6) Sallten sich Hilfen, die nicht in den Vorschlagen angegeben sind, a's notwendig erweisen,
sind sie von dem Fachlehrer nachtréglich am Rand des Vorschlags und in der Nieder-
schrift (Abs. (10)) zu vermerken.

(7) Die Priflinge kénnen ihren Arbeiten Erlauterungen beifligen, die Uber den Arbeitsgang

(8)

oder die Schwierigkeit, welche eine Lésung verhinderte, Auskunft geben.

Die Priflinge sind nicht verpflichtet, einen Entwurf anzufertigen.
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Priflinge, die ihre Arbeit beendet haben, geben sie ab und verlassen den Prifungsraum.
Die Schule trifft Vorsorge, dass sie den anderen Priiflingen keine Hilfe lei sten.

Sobald die Arbeitszeit abgelaufen ist, miissen alle Arbeiten abgeliefert werden.
Den Arbeiten sind sémtliche Entwirfe und Aufze chnungen bel zufligen.

Uber die schriftliche Prifung ist eine Niederschrift anzufertigen.

In der Niederschrift ist zu verzeichnen, wann die Arbeitszeit begonnen hat und wann die
einzelnen Arbeiten abgegeben worden sind, wie lange die einzelnen Lehrkréfte die
Aufsicht geftihrt und einzelne Priflinge den Prifungsraum verlassen haben. Zusétzliche
Arbeitshilfen sind zu verzeichnen (Absatz (6)). Jede Lehrkraft bestétigt, dass die Priifung
wahrend der Aufsichtszeit ordnungsgemald verlaufen ist. Bel besonderen V orkommnissen
ist ein Vermerk Uber die getroffenen Mal3nahmen aufzunehmen.

8§25
Korrektur, Beurteilung und Bewertung der schriftlichen Arbeiten

I. Allgemein gelten folgende Bestimmungen:
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Q)

Aus der Korrektur und Beurteilung der schriftlichen Arbeiten soll hervorgehen, welcher
Wert den von den Priflingen vorgebrachten Lésungen, Untersuchungsergebnissen oder
Argumenten beigemessen wird und wie weit die Lésung der gestellten Aufgaben durch
gelungene Beitrage gefordert oder durch sachliche oder logische Fehler beeintréchtigt
wurde. Stérken und Schwaéchen der Arbeit missen fachspezifisch gekennzeichnet und
kommentiert werden. Schwerwiegende und gehaufte VerstofRe gegen die sprachliche
Richtigkeit in der deutschen Sprache oder gegen die @ufiere Form fihren zu einem Abzug
von 1 bis 2 Punkten der einfachen Wertung; fur das Fach Deutsch gelten bezliglich der
sprachlichen Richtigkeit eigene Kriterien.

Bei Schilern nichtdeutscher Muttersprache sollen in bezug auf die sprachliche Richtigkeit
die besonderen Gegebenheiten berticksichtigt werden.

Der Fachlehrer kennzeichnet die Fehler jeder schriftlichen Prifungsarbeit nach Art und
Schwere, stellt in einem Gutachten die VVorzlge und Méangel der Arbeit dar und bewertet
die Arbeit mit einer Note und einer Punktzahl (einfache Wertung). Die Randkorrektur hat
feststellenden Charakter. Sie muss die Bewertung der Prifungseistung transparent
machen und Begrindungshinweise ermdglichen.

Beizufiigen ist ein Gesamtgutachten tber die Prifungsarbeiten.

Wenn von den eingereichten Bewertungskriterien (8 22 (3)) ausnahmsweise abgewichen
werden soll, ist dies mit der Ubergabe der Arbeiten an den Prifungdeiter besonders zu
begrtinden.

Der Schulleiter beauftragt einen Fachlehrer mit der Zweitkorrektur der Prifungsarbeiten.
Der Zweitkorrektor schliefdt sich nach Durchsicht der Arbeit entweder der Bewertung an
oder flgt eine eigene Beurteilung mit Bewertung gemal Absatz (3) hinzu; die
abwel chende Beurteilung muss begriindet werden.
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(6) Der Prifungdeiter, der die endgliltige Bewertung der Prifungsarbeiten festlegt (vgl. § 33
(2)), ist befugt, vorgeschlagene Bewertungen abzuandern, und kann, falls Zweifel an der
selbsténdigen Anfertigung einzelner oder aler Prifungsarbeiten bestehen, diese fir
ungultig erkldren und neue Aufgaben zur Bearbeitung stellen. Die getroffenen
Mal3nahmen sind zu vermerken.

II. Fir die Beurtellung und Bewertung der schriftlichen Arbeiten im einzelnen gelten die
fachspezifischen Hinweise und Bestimmungen in den ,Richtlinien fir die gymnasiae
Oberstufe mit Unterricht im Klassenverband an deutschen Auslandsschulen® in der jewells
gultigen Fassung.

§26
Ubergabe der Prifungsarbeiten
Die schriftlichen Arbeiten einschliefdich der Aufgaben (mit Erwartungshorizont) und das

Gesamtgutachten Uber die Prifungsarbeiten in den einzelnen Fachern sind dem Prifungdleiter
rechtzeitig zuzustellen. Die Niederschrift Gber die schriftliche Prifung ist beizuftigen.

B. Miindliche Priifung

§27
Facher der mindlichen Prifung

(1) Facher der mundlichen Prifung sind:
a) diedrei Facher der schriftlichen Priifung (s. 8 6 (1) @) b) bzw. (2) a) b));
b) dasgemal’3 § 6 (1) c) bzw. (2) c) gewdhlte 4. Fach der Reifeprifung.

(2) EineBefreiung von der mundlichen Prifung im 4. Fach ist nicht zuléssig.

§28

Termin der mindlichen Prifung

Den Termin der mindlichen Prifung bestimmt der Prifungdeiter in Absprache mit dem
Schulleiter.

§29

Vorbesprechung der mindlichen Prifung

Vor Beginn der mindlichen Prifungen im 4. Prifungsfach findet eine Vorbesprechung des

Prifungdeiters mit den Mitgliedern der Fachprifungsausschiisse Uber das Verfahren und die
Gestaltung der mundlichen Prifungen statt.
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8§30
Verfahren bel der mindlichen Priifung

Die mindlichen Prifungen werden als Einzel- oder Gruppenprifungen durchgefihrt.

Die Priflinge sind verpflichtet, zu den angegebenen Terminen zur jewelligen Prifung
anwesend zu sain.

Die Priiflinge bereiten sich unter Aufsicht von Lehrkraften vor. Die Aufsicht wird durch
den Schulleiter geregelt.

Die Vorbereitungszeit betragt in der Regel 20 Minuten.

Mit Einverstandnis des Prifungd eiters kdnnen in den naturwissenschaftlichen Fachern bis
zu 90 Minuten und in den kinstlerischen Fachern bis zu 180 Minuten fir die Vorbereitung
gewahrt werden.

In der Vorbereitungszeit, deren Dauer in einer Niederschrift jewells vermerkt wird, kann
der Prifling sich Aufzeichnungen fir seine Ausfihrungen machen.

Besondere Vorkommnisse im Vorbereitungsraum sind in der Niederschrift festzuhalten.

Fur jede Prufung ist eine fir den Prifling neue, begrenzte Aufgabe zu stellen. Die
Aufgabe wird schriftlich vorgelegt. Texte und andere Vorgaben werden durch
Arbeitsanweisungen erganzt. § 31 (3) bleibt unberihrt.

Die Lénge eines Textes soll eine Seite (anderthalbzeilig geschrieben) nicht Gberschreiten.
Der Text ist mit Zeilenzéhlung zu versehen.

Die Aufgaben fir die mindlichen Prifungen sind dem Prifungdeiter rechtzeitig vor
Beginn der Priifungen zu tGbergeben.

Der Fachprifer gibt zu der gestellten Aufgabe eine knappe Erlauterung der Unter-
richtsbezlige und der Leistungserwartung.

Die mundliche Prifung wird grundsétzlich von dem Fachprifer (8 10 (3)) durchgefihrt.
Der Vorsitzende hat das Recht, Fragen an den Prifling zu richten und eine Prifung
zeitwe se selbst zu Ubernehmen.

Die Dauer der mindlichen Prifung soll 15 Minuten nicht unterschreiten und in der Regel
20 Minuten nicht Uberschreiten.

Der Fachpriifungsausschuss berét tiber die einzelnen Priifungs el stungen.
Der Vorsitzende des Fachprifungsausschusses setzt die Note und die Punktzahl fest.

Der Prufungdeiter trifft fir einen Prifling, der eine Prifung nicht antreten konnte oder
unterbrechen musste, die erforderlichen Anordnungen.

Uber die einzelne Prifung ist eine Niederschrift anzufertigen, in der das Prifungsfach und
die Zeit der Prifung sowie der Name des Priflings, des Prifers und des Schriftfihrers
angegeben sind. Die Aufgabe, die Art der Losung und der Gang des Prifungsgesprachs
sind wiederzugeben.
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Jede Niederschrift ist von dem Prifer und von dem SchriftfUhrer zu unterschreiben. Die
Aussagen des Protokolls missen eindeutig und versténdlich sein und auch die Beratungs-
ergebnisse mit Begriindung wiedergeben.

§31
Gestaltung der mundlichen Prfung

Jede Prifung ist so anzulegen, dass die Priflinge sicheres und geordnetes Wissen,
Vertrautheit mit der Arbeitswveise des Faches, Verstdndnis und Urteilsfahigkeit,
selbsténdiges Denken, Sinn fur Zusammenhange des Fachbereichs und Darstellungs-
vermogen beweisen konnen.

Unbeschadet einer prifungsdidaktisch erforderlichen Schwerpunktbildung darf sich die
mundliche Prifung nicht auf die Sachgebiete eines Halbjahres beschrénken. Sie darf keine
inhaltliche Wiederholung einer schriftlichen Prifung sein.

Die Aufgaben dirfen in ihren Anforderungen nicht so angelegt sein, dass sie sich nach
erwarteten Le stungen oder angestrebten Bewertungen richten.

In der Prifung sollen die Priflinge zunéchst selbstandig die vorbereitete Aufgabe in
zusammenhangendem V ortrag zu 16sen versuchen.

Ein Ablesen der im Vorbereitungsraum gemachten Aufzeichnungen, eine nicht auf das
Thema bezogene Wiedergabe gelernten Wissensstoffes sowie ein unzusammenhangendes
Abfragen von Einzelkenntnissen widersprechen dem Zweck der Priifung.

Im Verlauf der Prifung soll das Prifungsgesprach grof3ere fachliche Zusammenhéange
verdeutlichen, die sich aus der jeweiligen Aufgabe ergeben.

Wenn dies wegen mangelnder Kenntnisse eines Pruflings nicht mdéglich ist, geht der
Prifer auf ein anderes Gebiet Uber.

Auch aus fachlichen Grinden kann es angezeigt sein, auf ein anderes Gebiet Gberzugehen.
Hinsichtlich der Durchfihrung der mindlichen Prifungen und der Bewertung der

Prifungde stungen wird im Ubrigen auf die Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz
Uber Einheitliche Prifungsanforderungen in der Abiturprifung verwiesen.

§32
M undliche Prifung im 4. Prifungsfach

Die mindlichen Prifungen in den Fachern, die die Priiflinge gemal? § 6 (1) c) bzw. (2) ¢)
as 4. Fach der Reifepriifung benannt haben, finden vor der Reifepriifungskonferenz (8 33)
unter dem Vorsitz des Prifungdeiters statt.

Die Rethenfolge der Priifungen wird den Priiflingen bekanntgegeben.

In den Féchern Bildende Kunst und Musik kann auch eine praktisch gestalterische
Aufgabe mit Reflexion Uber das Gestaltete Bestandteil der mindlichen Priifung sein.



@

)

3

(4)

©)

(6)

@

-25-

8§33
Reifeprifungskonferenz

Nach der mundlichen Prifung im 4. Prifungsfach hdlt der Prifungdeiter mit den
Mitgliedern der Prifungskommission und der Fachprifungsausschilsse sowie den
weiteren Fachlehrern der Klasse die Reifeprifungskonferenz ab.

Auf die Pflicht zur Verschwiegenheit gemal3 § 12 wird noch einmal hingewiesen.

Der Prufungdeiter aul3ert sich Uber den Prifunggahrgang und nimmt Stellung zu den
schriftlichen Prifungsarbeiten. Die Bewertungen der schriftlichen Prifungsarbeiten und
gof. der schriftlichen Dokumentation der besonderen Lernleistung werden endgiltig

festgelegt.

Fur jeden Prifling werden die Ergebnisse der mindlichen Prifung im 4. Prifungsfach und
ggf. im Kolloguium festgestelIt.

Die Konferenz legt fest, in welchen Fachern der schriftlichen Refeprifung fur die
Priflinge mindliche Priifungen angesetzt werden.

a) Eine mundliche Prifung wird angesetzt, wenn sich das Ergebnis der schriftlichen
Prifung um 4 oder mehr Punkte von der Durchschnittspunktzahl der Unterrichts-
leistungen in den beiden Halbjahren der |etzten Jahrgangsstufe unterschei det.

Uber Ausnahmen entscheidet der Priifungdleiter.

b) Mindliche Prifungen werden angesetzt, wenn die Bedingungen des Prifungsbereichs
(Bereich C, 8 7 11. (3)) zwar noch nicht erflllt sind, aber ein Bestehen der Reifeprifung
durch weitere Prifungen moglich erscheint.

c) Dartiber hinaus kann der Prifungdeiter nach Beratung mit der Konferenz Prifungen
ansetzen.

Eine mindliche Prifung in den schriftlichen Priifungsfachern wird nicht angesetzt, wenn
aufgrund der Ergebnisse der schriftlichen Prifung und der vorliegenden Teile der
Gesamtqudifikation auch bei Erreichen der Hochstpunkizahlen ein Bestehen der
Reifeprifung nicht mehr moglich ist. Die Reifeprifung ist in diesem Fall nicht bestanden.

Uber die Reifepriifungskonferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.
§34
Mittellungen an die Pruflinge nach der Reifeprtifungskonferenz

Nach der Reifeprifungskonferenz werden jedem Prifling durch Aushdndigung eines
ausgefullten Formblatts(Anl ée 8} mitgeteilt

- die Gesamtpunktzahlen der Teilqualifikationen im Bereich A und im Bereich B,

- die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten,

- die in den Prifungsfachern im letzten Halbjahr der letzten Jahrgangsstufe jeweils
erzielte Punktzahl,

- das Ergebnis der mundlichen Prifung im 4. Prifungsfach,

- ggf. Ergebnisse in der schriftlichen Dokumentation der "besonderen Lernleistung” und
im Kolloguium,


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl7_rpo.pdf
http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl8_rpo.pdf
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- diein den schriftlichen Prifungsféchern angesetzten mindlichen Prifungen.
Die Aushandigung der Formblétter erfolgt in einer Zusammenkunft der Priiflinge.

Der Schulleiter gibt den Priflingen gleichzeitig den Beginn der weiteren mundlichen
Prifung bekannt und weist sie darauf hin, dass sie verpflichtet sind, sich Gber den Termin
ihrer mandlichen Prifung zu informieren.

8§35
Zusétzliche mindliche Prifungen auf Wunsch der Priflinge

Die Pruflinge haben die Méglichkeit, sich in Fachern der schriftlichen Reifeprifung, in
denen keine mundliche Priifung gemdal? § 33 (4) angesetzt ist, zu maximal zwel zusétz-
lichen mindlichen Prifungen zu melden.

Hierflr ist ihnen Gelegenheit zu einer Beratung zu geben.

Die schriftlichen Meldungen zu zusétzlichen mindlichen Prifungen missen der Schule
gpatestens am Vormittag des auf die Refeprifungskonferenz folgenden Werktags bis
12.00 Uhr vorliegen.

Ein Rucktritt von den selbstgewahlten Prifungen ist nicht méglich.

8§36
Mindliche Priafungim 1. - 3. Prifungsfach

Die mindliche Prifung in den Féchern der schriftlichen Reifepriifung beginnt am zweiten
Werktag nach der Reifeprifungskonferenz.

Der Prifungsplan wird nach dem in § 35 (2) genannten Termin aufgestellt und
ausgehangt.

Wenn fir einen Prufling gemad 8§ 33 (4) b) in den schriftlichen Prifungsféchern
mundliche Prifungen angesetzt worden sind, wird nur in so vielen Fachern geprift, wie
zur Erfullung der in 8 7 11. (3) genannten Bedingungen erforderlichist.

Sobald diese Bedingungen erflllt sind, wird der Prifling hiervon unterrichtet. Die Prifung
wird nur so weit fortgesetzt, wie der Prifling es wiinscht.

Wenn feststeht, dass die Bedingungen nicht mehr erflllt werden kénnen, wird die Prifung
nicht fortgesetzt. Die Reifeprifung ist in diesem Fall nicht bestanden.
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C. Besondere L ernleistund
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8§37
Besondere L ernleistung

Auf Antrag der Schule kann der Bund-Lander-Ausschuss fur schulische Arbeit im

Ausdland genehmigen, dass Priflinge die Ergebnisse einer besondere Lernleistung in die

Gesamtpunktzahl der Abiturprifung einbringen konnen:

- Eine Jahresarbeit, die Ergebnisse eines umfassenden Projektes wiedergibt in
Bereichen, die schulischen Referenzfachern zugeordnet werden kénnen.

- Ein fachlbergreifender projektorientierter Seminarkurs im Umfang von zwel
Halbjahren mit einer schriftlichen Dokumentation.

- Ein umfassender Beitrag aus einem offiziell geférderten Schil erwettbewerb.

Die endguiltige Entscheidung Uber die Einbringung einer besonderen Lernleistung trifft der
Schiler zusammen mit der Meldung zur Prifung.

Die schulfachliche und organisatorische Betreuung einer besonderen Lernleistung erfolgt
durch fachkundige Lehrkréfte.

Fur die Korrektur und Bewertung der schriftlichen Dokumentation gilt § 25 entsprechend.

In einem Kolloquium stellt der Schiller die Ergebnisse der besonderen Lernleistung dar,
erlautert sie und antwortet auf Fragen. Bei Arbeiten, an denen mehrere Schiler beteiligt
waren, it die Bewertung der individuellen Schilerleistung erforderlich. Die
Kolloquiumsdauer verlangert sich entsprechend.

Fur die Leistungen des Schillers in der schriftlichen Dokumentation und im Kolloguium
setzt der Fachprifungsausschuss eine Gesamtpunktzahl fest.

Fur das Kolloquium gilt grundsétzlich das Verfahren bei der miindlichen Priifung § 30 bis
auf die Festlegung auf Einzelprifungen.

Die Bewertung der besonderen Lernleistung erfolgt im Verhdtnis 3 : 1 der schriftlichen
Dokumentation zum mindlichen Kolloguium; Dezimalstellen werden gerundet.

V1. Abschlussder Reifepriifung

@

§38
Feststellung des Ergebnisses der Reifeprifung

Im Rahmen einer Abschlusskonferenz wird die von den Priflingen im Prifungsbereich
(Bereich C) jeweils erreichte Punktzahl festgestellt [Anlage 5).


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl5_rpo.pdf
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(20 Wenndiein 87 Il. (3) genannten Bedingungen erfiillt sind, ist die Reifeprifung bestan-

den.
Andernfallsist die Reifeprifung fir nicht bestanden zu erklaren.

(3) Die von den Priiflingen jeweils erreichte Punktzahl der Gesamtqualifikation und die
Durchschnittsnote werden festgestelIt .

(4) Uber die Abschlusskonferenz ist eine Niederschrift anzufertigen.

§39
Zuerkennung der allgemeinen Hochschulreife

Den Pruflingen, die die Reifepriifung bestanden haben, wird die algemeine Hochschulreife
zuerkannt.

Sie erhalten das "Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife" nach dem als beigefligten
Muster.

8§40
Mittellung der Ergebnisse der Reifeprifung an die Priflinge

(1) Den Priflingen wird das Ergebnisihrer Reifeprifung bekanntgegeben.

(2) Den Priflingen, die bestanden haben, werden die erreichte Gesamtpunktzahl und die
Durchschnittsnote mitgeteilt.

(3) Auf Wunsch werden den Priiflingen auch die Ergebnisse der mindlichen Prifungen in
den schriftlichen Prifungsféachern mitgeteilt.

(4) Wenn festgestellt worden ist, dass ein Priifling die Reifeprifung nicht bestanden hat,
informiert der Schulleiter ggf. auRerdem die Erziehungsberechtigten unverziglich.

8§41
Nieder schrift Gber die Reifeprifung

Die Niederschrift Uber die gesamte Reifeprifung umfasst:

a) die Niederschriften Gber die Konferenzen gemal3 § 16, § 17, § 33 und § 38;

b) die Niederschrift Giber die schriftliche Prifung (§ 24 (10));

c) die Niederschriften tber die mundlichen Prifungen (8 30 (10)) und Uber die Aufsicht im
Vorbereitungsraum (& 30 (3)).


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl2_rpo.pdf
http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl1_rpo.pdf
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8§42
Aufbewahrung von Prifungsunterlagen

Die schriftlichen Arbeiten der Priflinge, die Niederschriften der Prifung und ene
Zweitausfertigung der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife werden zu den
Schulakten genommen.

Die Schule tibersendet dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz eine Ubersicht geméai
Uber die Ergebnisse der Reifeprifung der einzelnen Priiflinge.

Auf Wunsch wird den Priiflingen, ggf. auch den Erziehungsberechtigten, nach Abschluss
der Reifeprifung die Moglichkeit gewéhrt, im Beisein eines Lehrers Einsicht in ihre
schriftlichen Prifungsarbeiten (nicht jedoch in die anderen Prifungsunterlagen) zu
nehmen. Ausziige, Ablichtungen oder Abschriften dirfen nicht angefertigt werden.

Den Termin fir die Einsichtnahme bestimmt der Schulleiter.

VII. Verfahren be Nichtbestehen

8§43
Abgangszeugnis

Wer die Reifepriifung nicht bestanden hat und die Schule verlésst bzw. verlassen muss, erhélt
ein Abgangszeugnis.

In das Abgangszeugnis wird kein Hinweis auf die nicht bestandene Reifeprifung auf-
genommen.
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8§44
Wiederholung der Reifeprifung

Die nicht bestandene Reifepriifung kann in der Regdl einmal, und zwar nach einem Jahr
wiederholt werden.

In begrindeten Ausnahmefdllen kann der Lander-Vorsitzende des Bund-Léander-
Ausschusses eine zweite Wiederholung genehmigen.

Dieflr die gymnasia e Oberstufe festgel egte Héchstverweildauer von vier Jahren kann um
den fur die Wiederholung einer nicht bestandenen Reifepriifung erforderlichen Zeitraum
von einem Jahr Uberschritten werden.

Eine erneute Zulassung zur schriftlichen und zur mindlichen Prifung ist erforderlich.
Dabel kénnen aus den wiederholten Halbjahren nur die beim zweiten Durchgang er-
brachten Leistungen herangezogen werden. Die Benotung der schriftlichen Doku-
mentation einer besonderen Lernleistung bleibt bestehen.


http://www.kmk.org/doc/beschl/Reifeprüfung/Anl9_rpo.pdf
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Im Prifungsbereich missen in den vier Prifungsféchern die im Wiederholungshal bjahr
erreichten Punkte angerechnet werden. Die beim ersten Prifungsversuch im
Prifungsbereich erworbenen Punkte werden nicht berticksichtigt.

Eine bestandene Reifeprifung kann nicht wiederholt werden.

Schlussbestimmung

845
Inkrafttreten

Diese Ordnung wird mit dem Tage der Beschlussfassung in Kraft gesetzt und erstmals
angewendet fr Schiler der drittletzten Jahrgangsstufe des Schuljahres 2004/2005.

Sie tritt dann an die Stelle der Ordnung der deutschen Reifeprifung im Audand i.d.F. vom

15.04.1999.
| X. Anhang
Prifung zur Erlangung der
deutschen allgemeinen Hochschulreife fir Nichtschiler
(1) In besonderen Ausnahmefdlen ist es mdglich, auf Vorschlag des Schulleiters auch

)

©)

Nichtschiler zu einer Prifung zur Erlangung der deutschen algemeinen Hochschulreife
zuzulassen, und zwar in solchen Fallen zu einer Abiturprifung. Die Voraussetzungen
hierfir sind, dass die Vorbereitung auf die Prifung in ausreichendem Mal3e nachgewiesen
wird und die Gegebenheiten der Audlandschule es ermdglichen, die Prifung gemald den
geltenden Bestimmungen (s. Abs. (3)) durchzufiihren. Uber die Zulassung entscheidet der
Lander-V orsitzende des Bund-L&nder-Ausschusses fr schulische Arbeit im Ausland.

Eine Abiturprifung fiar Nichtschiler findet zeitlich im Zusammenhang mit einer
ordentlichen Reifepriifung der Schule unter der Leitung des Beauftragten der Kultusmi-
nisterkonferenz statt.

Der Prifung werden die Bestimmungen der geltenden Vereinbarung der Kultusmini-
sterkonferenz Uber die Abiturprifung fur Nichtschiler zugrunde gelegt.
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